
Gerneinde Neuenhagen bei Berlin
Der Bürgermeister
Fachbereich III
Am Rathaus 1
15366 Neuenhagen bei Berlin

Z 3

per E-Mail: gem einde@neuenhagen-bei-berlin.de
und per elektronischem Rechtsverkehr

Freitag, 27. Januar 2023
PH/

Öffentliche Auslegung des 6. Änderungsentwurf des Flächennutzungsplans der Gemeinde
Neuenhagen bei Berlin in der Fassung vom September 2022 im Bereich des Bebauungs-
plans „Einzelhandel Carl-Schmäcke-Straße/Gruscheweg "
Hier: Stellungnahme

04;4 Al4473
Sehr geehrte Damen und Herren,

Zur derzeitigen FNP-Änderungs-Offenlage geben wir folgende Stellungnahme ab:

Die diesseitig in den o.g. Stellungnahmen gerügten Fehler und Gesichtspunkte wurden bisher
nicht vollständig abgearbeitet und korrigiert. Die Stellungnahmen bleiben daher vollständig
aufrechterhalten. Sie gelten hiermit auch fur die FNP-Änderung. Da der B-Plan nach wie vor
unter sehr erheblichen Mängeln leidet, die zu seiner Rechtswidrigkeit fiihren werden, wird auch
die gegenständliche FNP-Änderung abgelehnt.

Ergänzend tragen wir vor:
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1. Forme Ile Fehler

Die derzeitige Auslegung der FNP-Änderung erfolgt, weil die Rechtsaufsicht bisher - völlig

zutreffend - die Genehmigung verweigert hat. Die Beteiligung sei formell rechtswidrig gewe-

sen.

Auch die derzeitige Beteiligung ist formell rechtswidrig. Sie muss emeut zur Verweigerung der

Genehmigung führen:

Gem. § 3 Abs. 2 BauGB gilt:

Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der
Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahrnen für die
Dauer eines Monats, mindestens jedoch fiir die Dauer von 30 Tagen, oder bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes jiir die Dauer einer angernessenen längeren Frist öffentlich aus-
zulegen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazit, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich be-
kannt zu machen; [ ...J.

Gem. § 4a Abs. 4 sind die auszulegenden Unterlagen ins Internet einzustellen, und zwar voll-

ständig.

Diesen Anforderungen genügt Ihre Beteiligung emeut nicht. Ihre Änderungsbegründung ver-

weist u.a. auf folgende umweltrelevante Stellungnahmen und Gutachten und bezieht sich in der

Bewertung auf letztere. Sie sind also entscheidungserheblich:

�‡ Städtebauliche Verträglichkeitsanalyse Junker+Kruse sowie BBE Auswirkungsanalyse

(S. 138 f. Planbegründung)

�‡ Schalltechnisches Gutachten, Stand 2018 ((S. 143 f. Planbegründung)

�‡ Faunistischer Fachbeitrag 2018, Nachkontrolle 2019, was im Übrigen ebenfalls schon

zu alt ist, (S. 144 Planbegründung)

Keines dieser entscheidungserheblichen Gutachten wird in Ihrer Bekanntmachung angeführt.

Es wird auch kein einziges Gutachten ausgelegt. Beides für sich genommen führt zur Rechts-

widrigkeit.
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2. �5�D�X�P�R�U�G�Q�H�U�L�V�F�K�H���%�H�H�L�Q�W�U�l�F�K�W�L�J�X�Q�J���X�Q�G���9�H�U�V�W�R�‰���J�H�J�H�Q���D�Q�G�H�U�Z�H�L�W�L�J�H���²���J�H�P�H�L�Q�G�H�H�L��

�J�H�Q�H���²���3�O�D�Q�X�Q�J�H�Q

Dem raumordnerischen Beeinträchtigungsverbot (Ziel 2.7., LEP HR) soll lt. der Planbegrün-

dung (S. 137 ff.) insb. durch die Verlcaufsflächenbegrenzung Rechnung getragen werden. Da -

wie zuletzt in der oben in Bezug genommen B-Plan-Stellungnahme vom 13.06.2022 aufgezeigt

- die diesbezüglich vorgesehenen Festsetzungen rechtsfehlerhaft sind, verstößt der Planentwurf

gegen Ziele der Raumordnung bzw. ist schon deshalb nicht geeignet, dauerhaft konform zum

LEP HR zu sein.

In unserer Stellungnahme ebenfalls oben in Bezug genommenen Stellungnahme vom
20.08.2021 (S. 3 ff.) hatten wir unter Rückgriff auf gutachterliche Ausführungen von Dr. La-

demann im Einzelnen dargestellt, dass das Vorhaben - jedenfalls in der derzeitigen Dimensio-

nierung, insb. mit den geplanten 1.660 m2 für den Vollsortimentler [EDEKA] - gegen mindes-

tens ein Ziel der Raumordnung verstößt und daher rechtswidrig ist. Zudem haben wir darge-

stellt, dass auch der Erhalt einer wohnnahen Versorgung im Ortszentrurn von Neuenhagen

selbst abwägungsrelevant ist und dass der Begründungsentwurf wegen dieser Aspekte auf die

Auswirkungsprognose von BBE abstellt. Dies führe zu massiven Abwägungsfehlern, denn die

Prognose unterliege einer Reihe von Fehlern und könne daher die Abwägungsansätze nicht

tragen.

Die BBE-Handelsberatung hat am 27.09.2021 eine Stellungnahme vorgelegt und Dr. Lademann

div. Fehler unterstellt. Diese liegen nicht vor, die BBE-Unterstellungen und Annahmen sind

und bleiben gravierend fehlerhaft, weshalb auch unsere o.g. Ausführungen samt Dr. Lademann-

gutachten vollständig aufrecht zu erhalten sind. Mit der als

- Anlage 03 -

beigefügten Stellungnahme vom 02.06.2022 gehen Dr. Lademann dezidiert auf die BBE-Kritik

ein und entkräften diese vollständig. Das vorgenannte Schreiben Dr. Lademann machen wir

vollständig und vollinhaltlich zum Gegenstand unserer hiesigen Stellungnahme. Das gilt auch

für die ursprüngliche Stellungnahmen Dr. Lademann, die wir ebenfalls als - Anlage 01 und 02

- beifügen. Wir erwarten, dass Sie dieses nicht nur zur Kenntnis nehrnen, sondern inhaltlich

berücksichtigen und beachten. Schließlich geht es um nicht weniger als die Frage, ob Neuen-

hagen künftig noch einen funktionierenden zentralen Versorgungsbereich im Ortskem haben

wird oder - lt. Dr. Lademann - wohl nicht mehr. Einige der zentralen Ausführungen des Schrei-

bens Dr. Lademann lauten wir folgt (wobei die Kenntnisnahme dieser Sätze die Ausführungen

bei weitem nicht vollständig wiedergeben können, vielmehr eine Befassung mit dem gesamten

Schreiben notwendig ist) [Hervorhebungen im Original]:

S. 6: Die Stellungnahme der BBE Handelsberatung zu unserem Verträglichkeitsgutach-
ten aus dem August 2021 enthält keine Argumente, die zu einer anderen Bewertung des
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Vorhabens fiihren wiirden. Insgesamt lässt sich somit weiterhin festhalten, dass sich das
Vorhaben insbesondere vor denz Hintergrund der prospektiven Umsatzumverteilungs-
wirkungen (v.a. bezogen auf den ZVB Ortskern Neuenhagen) and der damit verbun-
denen Vedetzung des Beeinträchtigungsverbots in seiner geplanten Gesamtdimensio-
nierung nicht verträglich in die bestelzenden Strukturen integrieren lässt.

S. 2: Die BBE schreibt, dass die die aktuelle Entwicklung fiir das Jahr 2020 die tatsäch-

liche Entwicklung die Prognose bereits überholt hat. Auch wenn eine Einwohnerprog-
nose einen längeren Untersuchungshorizont im Blick hat und damit die Betrachtung der

Entwicklung nur eines Jahres zu Ungenauigkeiten fiihren kann, so zeigt sich doch, dass

fiir Neuenhagen bei einer Abweichung zwischen Prognose und Echtzahl fiir 2020 von 45

Personen bzw. 0,2 % nicht von einer fehlerhafien Interpretation der amtlichen Statis-
tiken durch Dr. Lade-mann & Partner gesprochen werden kann.
Wir Izabal sowohl für Nettenhagen als auch fiir Altlandberg die amtliche Bevölke-
rungsprognose des Landesamts fiir Batten und Verkehr zugrunde gelegt (einheitliche

Quelle und Vorgehensweise).

S. 2: Zunächst ist festzuhalten, dass die Atzalvse von Dr. Lademann & Partner filch,'  -
wie von der BBE konstatiert - nur au f einer Desktop-Analvse beruht. Au f Seite 2 unserer

202 I er-Untersuchung haben Dr. Lademann & Partner dazu Folgendes festgehalten: [es

folgen Darstellungen fiber die umfangreichen Begehungen / Bestandsermittlungen etc.]

S. 3: So haben wir in unserer Verträglichkeitsanalyse festgehalten, dass durch das Vor-
haben sowohl die Fzinktionsfähigkeit und die Weiterentwicklung des Zentrums gefährdet

ist als auch die ausgewogene verbrauchernahe Versorgung in den Streulagen, die die

flächendeckende fußläufige Versorgung der Gemeinde iibernimmt. Dabei geht es im Üb-
rigen tziclzt um eine einzelbetriebliche Betroffetzheit, sondem um die Auswirkutzgen
auf die verbraucherizahe Versorgung insgesamt.

S. 4: Vor diesel?! Hintergrutzd ist zu erwarten, dass die beiden Betriebe überdurch-
schnittliche Umsatzleistungen — wie von Dr. Ladenzann & Pamzer in der Untenu-
chung zugrunde gelegt - generieren können. Zzonal der Vergleich mit dem durchschnitt-

lichen absoluten Filialumsatz einer Aldi-Filiale in der Region Werneuchen nicht sachge-

recht ist, da die geplante Verkaufsfläche mit rd. 1.200 qm deutlich iiber der einer Durch-

schnittsfiliale liegt.

�$ �X �F�K���L�V�W���]�X �� �N�R�Q�V�W�D�W�L�H�U�H�Q���� �G�D�V�V���G�H�U���9�R�U�K�D�E�H�Q�X�P�V�D�W�]���Ä�Q�L�F�K�W���P�|�J�O�L�F�K�V�W���K�R�F�K���D�Q�J�H�V�H�W�]�W
wurde, um stärkere Auswirkungen im folgenden Abschnitt zu ermitteln". Auch für den
Bestatzdseinzelhandel iin Einzugsgebiet lzaben wir vor dem Hintergrutzd der günstigetz
Rahmenbedingutzgen eine überdurclischtzittliche Umsatzleistung ermittelt.
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S. 4: Zunächst ist festzuhalten, dass unsere Analyse der Nachfrage- und Angebotssitua-
don den üblichen gutachterlichen Standards entspriclzt und darnit die Aussagekraft un-

serer Umverteilungsberechnung nicht in Frage zu stellen ist.

S. 4 f.: Gleichwohl ist vor dem Hintergrund der größeren Entfernung, der Lage im siidli-

chen Stadtgebiet verbunden mil der räumlichen Zäsur der Bahnlinie mit einer leicht ab-

geschwächten Vorhabenwirkung im Vergleich zwn ZVB Ortskern auszugehen. Nach Re-
alisierung des Vorhabens verliert der Ortskern seine Position als wichtigster Nahver-
sorgungsstandort itznerhalb der Gemeinde. Die nahversorgungsrelevanten Betriebe inz
Ortskern verfügen iiber :veniger Verkaufsfläche als die beiden geplanten Betriebe am
Planstandort.

S. 6: Eine aktuelle nahversorgungsrelevante Zentralität von 70 % weist unbestritten auf
deutliche Kaufkraftabflüsse hin. Gleichwohl ist kritisch zu hinterfragen, ob es in Anbe-
tracht der holzen Auspendlerzahlen und der vielfältigen VerknüpfUngen zwischen Ar-
beits- und Versorgungsweg realistisch ist, dass das Vorhaben it: einem so umfassenden
Maße zur Rückholung von Nachfrageabflüssen und damit zu einer Veränderung des
Einkaufsverhtdtens beitragen kann, wie von der BBE in ihrer eigenen Wirkungswza-
lyse unterstellt. �'�L�H���/�D�V�W���G�H�V���9�R�U�K�D�E�H�Q�V���Z�L�U�G���D�X�I���Ä�]�X���Y �L�H�O�H���6�F�K�X�O�W�H�U�Q�����Y �H�U�W�H�L�O�W�����'�L�H���%�H��
lastung des Nahbereichs (insbesondere des Ortskerns von Neuenhagen) ist demnach
deutlich höher einzuschätzen als von der BBE selbst prognostiziert.

Insgesamt bleibt es daher dabei, dass entgegen BBE durch das Vorhaben sowohl die Funkti-

onsfähigkeit und die Weiterentwicklung des Zentrums gefährdet ist als auch die ausgewo-

gene verbrauchernahe Versorgung in den Streulagen. U.a. dadurch, dass alle nahversorgungs-

relevanten Betriebe im Ortskern zusammen über weniger Verkaufsfläche verfügen, als der

neu geplante Aldi und Edeka, verliert der Ortskern seine Position als wichtigster Nahversor-

gungsstandort der Gemeinde. Ihre Funktion als Frequenzbringer fur den Versorgungsbereich

im Zentrum wird geringer oder geht - bei der nicht unwahrscheinlichen Geschäftsaufgabe -

ganz verloren. Dass dadurch die Funktionsfähigkeit, Weiterentwicklung und damit letzt-

lich der Bestand des Zentrums gefährdet ist, ist nachvollziehbar.

Wie bereits im Einzelnen in der Stellungnahme vom August 2021 dargelegt, ist ein solches

Ergebnis weder mit den Anforderungen der Raumordnung noch mit denen der Abwägung in

Übereinstimmung zu bringen. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB lautet:

Bei der Aqffiellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu beriicksichtigen:

[
4. die Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und der Umbau vorhandener

Ortsteile sowie die Erhaltung und Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche,
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Gegen diese besondere Anforderung verstößt der Planentwurf diametral. Es gilt nach dem zuvor

Gesagten diesbezüglich nach wie vor, was in den Gutachten von Dr. Lademann herausgearbei-

tet wurde:

a) Die Verträglichkeitsuntersuchung der BBE Handelsberatung ist nicht geeignet, als
belastbare Bewertungsgrundlage fiir das Bauleitplanverfahren zu fungieren.

b) Das Vorhaben ist insbesondere vor dem Hintergrund der prospektiven Umsatzumver-
teilungswirkungen (v.a. bezogen auf den ZVB Ortskem Neuenhagen) und der damit
verbundenen Verletzung des Beeinträchtigungsverbots in seiner geplanten Gesamtdi-
mensionierung nicht verträglich in die bestehenden Strukturen integrierbar.

c) Daraus folgt, dass ein Verzicht, jedenfalls aber eine deutliche Verkleinerung der Ver-
kaufsfläche des geplanten Vollsortimentlers (EDEKA) erforderlich ist. Zu erinnern
ist daran, dass Anfangs für letzteren eine Verkaufsfläche von max. 1.200 m2 geplant
war. Auch hieran gab es bereits begründete Kritik. Aber anstatt diese zu berücksich-
tigen, wurde die Verkaufsfläche nochmals und ohne tragfähige Gründe sowie mit
schwerwiegenden Konsequenzen u.a. für den Ortskern und ggf. Nachbargemeinden
um ca. 400 m2 erhöht.

d) Bei Umsetzung der Planung in der derzeitigen Gestalt droht die Schließung des
Rewe im Ortskern - und damit des wesentlichen Frequenzbringers für den Orts-
kern - was dort zu weiteren Schließungen führen kann.

Im Einzelnen: Auf S. 139 oben des Begründungsentwurfs wird festgehalten, dass der Investor
nach der Vergrößerung der Verkaufsfläche auf knapp 1.660 m2 ein eigenes Gutachten beauf-
tragt habe. Anschließend werden die Ergebnisse dieses Parteigutachtens einfach zitiert. Eine
Auseinandersetzung mit diesem findet nicht statt, eine Abwägung auch nicht. Dabei sind der
Gemeinde die massiven Mängel an diesem Gutachten aus dem B-Plan-Verfahren bekannt. Wir
stellen sie nochmals dar, wie folgt. Entsprechend den oben in Bezug genommenen Ausfiihrun-
gen des Gutachterbüros Dr. Lademann sind die Ausführungen nach wie vor zutreffend, die
BBE-Kritik ist unberechtigt:

Die der Bewertung in der Planbegründung zu Grunde gelegte Auswirkungsanalyse von BBE
(Dr. Kollatz, Ulrich; Engel, Richard & Missol, Johannes: Auswirkungsanalyse zur Prüfung der
Neuansiedlung eines Nahversorgungsstandortes in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin,
Leipzig 2021) ist fehlerhaft. U.a. die Auswirkungen auf bestehende wohnnahe Versorgungsbe-
reiche werden klar unterschätzt. Das ergibt sich aus dem als

- Anlage 01 -

�E�H�L�J�H�I�• �J�W�H�Q���* �X �W�D�F�K�W�H�Q���Ä�' �H�U���6�W�D�Q�G�R�U�W���&�D�U�O�� �6�F�K�P�l�F�N�H�� �6�W�U�D�‰�H���* �U�X �V�F�K�H�Z�H�Jin der Gemeinde
Neuenhagen bei Berlin als Nahversorgungsstandort - Plausibilitätsprüfung einer Auswirkungs-
analyse der BBE Handelsberatung aus April 2021, Hamburg, August 2021" des Büros Dr. La-
demann, welches wir zum Gegenstand unserer Stellungnahme machen. Dieses kommt auf S.
25 f. zu folgendem Fazit:

Dr. Lademann & Partner wurden beauftragt, das BBE-Gutachten zum geplanten Vor-
haben (Aldi-Discounter und Edeka-Verbrauchermarkt) am Standort Carl-Schmäcke-
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Straße/Gruscheweg aufPlausibilität zu priifen. Die Einschätzungen zum BBE-Gutach-
ten lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Untersuchung unterschätzt die Umsatzumverteilungswirkungen durch die Ansied-
lung: Durch den Einbezug eines deutlich zu großen Untersuchungsraums werden die
prospektiven Auswirkungen zulasten der bestehenden Anbieter im Einzugsgebiet (insbe-
sondere im Ortskern)

Aber auch die Umsatzprognose für das Vorhaben �L�V�W���]�X���J�H�U�L�Q�J���²���D�X�F�K���L�P���9�H�U�K�l�O�W�Q�L�V���]�X
den Annahmen der BBE: Das Vorhaben in Neuenhagen trifft au f eine tragfähige und wei-
terhin wachsende Einwohnerplattform mit überdurchschnittlicher einzelhandels-relevan-
ter Kauflcraft bei gleichzeitig entspannter Wettbewerbssituation. Vor diesein Hintergrund
unterschätzt die BBE die Umsatzpotenziale des Vorhabens im konkreten Einzugsgebiet.
Gleichzeitig wird dennoch der überwiegende Teil des Nachfragewachstunis (95 %)
durch den Wohnungsbau iin Standortumfeld in die Umsatzgenerierung des Vorhabens
eingespeist, was wiederum zu einer Unterschätzung der Vorhabenwirkungen

Eine Zentralität bzw. Kaufkraftbindung von 70 % weist unbestritten auf deutliche Kauf-
kraftabjlüsse hin. Gleichwohl ist kritisch zu hinterfragen, ob es in Anbetracht der hohen
Auspendlerzahlen und der vielfältigen Verkniipfungen zwischen Arbeits- und Versor-
gungsweg realistisch ist, dass das Vorhaben in einem so umfassenden Maße zur Riickho-
lung von Nachfrageabflüssen und damit zu einer Veränderung des Einkaufsverhaltens
beitragen kann, wie von der BBE in ihrer Wirkungsanalyse unterstellt. Denn auch die
Rückhohing von Abfliissen, die heute an Standorten im weiteren Untersuchungsraum ge-
bunden werden, ist stark mit den Pendlerverflechtungen verkniipft. Die Verbraucher wer-
den auch weiterhin in einem sehr starken Maße ihren Versorgungseinkauf auf dem
Arbeitsweg „erledigen", mit der Folge, dass die Vorhabenunzseitze in einem deutlich
stärkeren Maße aus Umverteilungswirkungen innerhalb des Einzugsgebiets (v.a. Orts-
kern Neuenhagen) rekrutiert werden bzw. rekrutiert werden mässen.

Der zentrale Versorgungsbereich von Neuenhagetz umfasst einen Rewe-Verbraucher-
markt, einen Rossmann-Drogeriemarkt und weitere kleinteilige Einzelhandelsangebote.
Der Ortskern wird dabei hauptsächlich von dein strukturprägenden Lebensinittelinarkt
getragen. In diesem Zzisammenhang gewährleistet der Standort fiir die zentral gelegenen
Wohngebiete der Gemeinde Neuenhagen diefitßläigige Versorgungsfunktion. Es besteht
somit die Gefahr, dass der wesentliche Frequenzbringer der Standortlage iin Zuge der
Neuansiedlung des geplanten Verbrauchernzarkts inz Zzisammenhang mit der Erwei-
terung von Aldi „wegbriclzt". Nach Realisierung des Vorhabens ist der Ortskern auch
nicht mehr der dominierende Nahversorgungsstandort innerhalb der Gemeinde.

Inszesamt kann feseehalten werden, dass die im April 2021 vorzelezte Verträglich-
keitsuntersuchung der BBE Handelsberatune nicht Reeignet ist, als belastbare Bewer-
tunzszrundlaee für das Bauleitplanverfahren zu funzieren.

Dieses Ergebnis ist deutlich. Die (negativen) Auswirkungen auf benachbarte Zentren, insb. aber
auch auf das bestehende Nahversorgungszentrum im Bereich des Bahnhofs in Neuenhagen wer-
den systematisch unterschätzt. Wie sogleich ein weiteres Gutachten aufzeigt, ist ein Umsatz-
verlust von ca. 16 % im zentralen Bereich von Neuenhagen realistisch. Das ist ein etwa doppelt
so starker Umsatzverlust wie durch BBE prognostiziert. Bekanntlich wird es ab einem
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Umsatzverlust von ca. 10 % für bestehende Versorgungsbereich tatsächlich und damit auch
rechtlich kritisch.

D.h.: Durch das gegenständliche Vorhaben steht insb. der zentral gelegene REWE Voll-
sortimentler in der Ernst-Thälmann-Straße starlc zur Disposition. Die Qualität und Be-
schaffenheit der Erschließungsstraßen und die Objektanlage dieses Marktes sind bereits
derzeit nicht unproblematisch: U.a. die Kopfsteinpflasterstraße und der Parkplatz hinter
dem Markt führen (für Kunden, die Pkws nutzen) zu einer schwierigeren Erreichbarkeit
und langen Wegen.

Hieraus folgt: Im Fa Ile der Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens, insb. eines
neuen Vollsortimentlers in der geplanten Größe von 1.660 m2 Verkaufsfläche muss
ernsthaft mit einer Schließung des REWE Marktes im Ortskern (Bahnhof, Bürger-
haus, Bibliothek, etc.) gerechnet werden.

Damit würde nicht nur der einzige Vollsortimentler in diesem Bereich verloren ge-
hen, was sich negativ auf die wohnnahe Versorgung auswirkt, sondern auch ein (der
einzige größere) Frequenzbringer würde dort wegfallen - was zu negativen Folgen
für weitere dortige Einzelhandelsbetriebe wie Rossmann u.a. führen könnte.

Das Problem ist insbesondere die Größe des neu geplanten Vollsortimentlers. Dieser ist über-
dimensioniert und wäre deutlich zu verkleinern oder auf diesen zu verzichten, um die
Einzelhandelsstrukturen im Ortskern erhalten zu können. Das sowie die zuvor dargelegten
Aspekte ergeben sich auch aus einem weiteren Gutachten, welches als

- Anlage 02 -

�E�H�L�J�H�I�•�J�W���X�Q�G���]�X�P���*�H�J�H�Q�V�W�D�Q�G���X�Q�V�H�U�H�U���6�W�H�O�O�X�Q�J�Q�D�K�P�H���J�H�P�D�F�K�W���Z�L�U�G�����'�D�V���*�X �W�D�F�K�W�H�Q���Ä�'�L�H
Carl-Schmäcke-Str./Gruscheweg als Standort für Lebensmittelmärkte - Verträglichkeitsgutach-
ten zu einem Einzelhandelsvorhaben, Hamburg, August 2021" des Büros Dr. Lademann,
kommt auf S. 42 f. zu folgendem Fazit:

In der brandenburgischen Gemeinde Neuenhagen bei Berlin ist die Verlagerung und
Verkattfsflächenerweiterung eines Aldi-Marktes (von heute rd. 800 qm attf 1.200 gin
Verkaufsfläche) im Bereich Carl-Schnzäcke-Str./Gruscheweg geplant. Zusätzlich soll
ein Edeka-Verbrauchermarkt mit rd. 1.660 qm Verkaufsfläche (inkl. Bäckerei mit rd.
60 qm Verkaufsfläche) nett angesiedelt werden. Die Realisierung des Vorhabens soll
iiber die Aufstellung eines Bebauungsplans erfolgen. Priifungsmaßstab waren damit §
I Abs. 6 Nr. 4, 8a und 11 BauGB, § 2 Abs. 2 BauGB sowie § 1 Abs. 4 BauGB in Verbin-
dung mit den landesplanerischen Vorgaben aus dem LEP HR.

Für die städtebauliche und raumordnerische Bewertung des Vorhabens ist Folgendes
festzuhalten:

Das Einzugsgebiet des Vorhabens erstreckt sich über das gesamte Gemeindegebiet von
Neuenhagen und umfasst zusätzlich südwestliche Teile der benachbarten Gemeine Alt-
landsberg. Das Kundenpotenzial des Vorhabens beläufi sich im Jahr 2023 auf rd. 23.330
Personen. Das vorhabenrelevante Nachfragepotenzial wird rd. 163,6 Mio. 6 betragen.
Damit geht das Vorhaben über seine Versorgungsfunktion für die itmliegenden Siedlungs-
bereiche hinaus.
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Az( feiner nahversorgungsrelevanten Verkaiifsfläche von insgesamt rd 9.930 gm inner-
halb des Einzugsgebiets werden aktuell rd. 57,9 Mio. eUrnsatz erwirtschaftet. Die unter-
durchschnittliche nahversorgungsrelevante Verkaufsflächendichte sowie die ertnittelte
nahversorgungsrelevante Einzelhandelszentralität von rd. 70 % an Einzugsgebiet deuten
au f KatAraftabflüsse an Versorgungsstandorte außerhalb des Einzugsgebiets hin.

Nach den Modellrechmtngen errechnet sich im worst-case für die Verkauelächenerwei-
terung bzw. Neuansiedlung von insgesamt rd 2.060 qm (zusätzliche Verkaufsfläche) ein
zusätzliches Umsatzpotenzial von rd. �� �� �� �� �� �0�L�R�� �� �p�� �Z�R�Y�R�Q���U�G�������� �� �� �0�L�R�� �� �¼�� �D�X�� �I�� �G�H�Q���S�H�U�L�R��
dischen Bedarf entfallen. Dies entspricht einem Marktanteilszuwachs irn Einzugsgebiet
von rd 12 %-Punkten bezogen auf den periodischen Bedaif Insgesamt werden somit
nach der Vorhabenrealisierung am Standort rd 17,0 Mio. 6 generiert werden.

Nach den Prognosen von Dr. Lademann & Partner resultieren daraus die folgenden Um-
satzumverteilungswirkungen im nahversorgungsrelevanten Bedarfsbereich:

Bezogen au f die Standortlagen innerhalb des ermittelten Einzugsgebiets ergibt sich
eine Umverteilungsquote von iin Schnitt rd. 13 %. Ain stärksten betroffen sind auf:
grund der räumlichen Nähe die Betriebe in der Zone 1, insbesondere der ZVB Ortskern
Neuenhagen (rd. 16 %). Hier befindet sich mit einem Rewe-Verbrauchermarkt ein struk-
turprägender Lebensmittelmarkt als Frequenzbringer, der die Grundversorgung und
Funktionsfähigkeit des Ortskerns sicherstellt. Auch die Angebote der Streulagen Neuen-
hagens sind mit einer Umsatzumverteilungsquote von rd. 14 % betroffen. Ein Untschla-
gen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen des Vorhabens in städtebauliche oder
raumordnerische Wirkungen im Sinne einer Funktionsstörung der Nahversorgung sowie
der zentralen Versorgungsbereiche kann itn periodischen bzw. nahversorgungsrelevan-
ten Bedarfsbereich bei Umsatzrückgängen von bis zu 16 % nicht ausgeschlossen werde.
Dies gilt insbesondere fiir die Angebote im zentralen Versorgungsbereich von Neuenha-
gen (Zone 1).

Mehr als unwesentliche Auswirkungen irn Sinne einer Beeinträchtigung der Nah-ver-
sorgung können in der Zone 2 (rd. 7 % Umsatzumverteilung) sind hingegen nicht zu er-
warten, wenngleich der Ortskern von Altlandsberg mit rd 8 % ebenfalls spürbar betrof-
fen sein wird

Bezogen auf die untersuchten Standortlagen außerhalb des prospektiven Einzugs-
gebiets belaufen sich die Umverteilungswirkungen auf rd 7 bis 10 % und fallen damit
ebenfalls erhöht aus. Somit sind mehr als unwesentliche Auswirkungen auf den ZVB
Hönow und den ZVB Hoppegarten bzw. den Rewe-Markt in Altlandsberg-Bruchmühlen
nicht vollständig auszuschließen. Das Vorhaben wird von diesen Standorten im Wesent-
lichen aus dem Einzugsgebiet abfließende Kaufkraft wieder zurückholen.

Für die Versorgungsstandorte innerhalb sowie außerhalb des Einzugsgebiets kann dem-
nach ein Umschlagen der absatzwirtschaftlichen Auswirkungen in städtebaulich oder
raumordnerisch relevante Folgewirkungen im Sinne einer Funktionsstärung der zent-
ralen Versorgungsbereiche, der verbrauchernahen Versorgung und des raumordneri-
schen Gleichgewichts somit nicht ausgeschlossen werden. Eine vorhabeninduzierte
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Schließung von ansonsten marktfähigen Betrieben kann insbesondere bezogen auf den
Neuenhagener Ortskern nicht ausgeschlossen werden.

Die beiden Lebensmittelmärkte werden jeweils auf mindestens rd. 93 % der Verkaufs-
fläche nahversorgungsrelevante Sortirnente anbieten. Au ßerdern werden die Märkte in
einen Umsatz erzielen, der im periodischen Bedarf knapp unter dem 25 %-Schwellenwert
der Kaufkraft der eigenen Bevölkerung liegt, was einer strukturverträglichen Kaufkraft-
bindung entspricht. Das Einzugsgebiet des Vorhabens erstreckt sich zudem ganz über-
wiegend au f das Gemeindegebiet von Neuenhagen. Das Vorhaben wird damit wesentlich
durch das örtliche Nachfragepotenzial getragen. Sowolz1 dem Konzentrations- als auch
denz Kongruenzgebot kann somit entsprochen werden. Das Vorhaben steht mit seinem
nahversorgungsrelevanten Sortimentsschwerpunkt mit dem städtebaulichen Integrati-
onsgebot iin Sinne des LEP HR zwar im Eitzklang. Gleichwohl ist darauf zu verweisen,
dass der Gesanztumfang des Vorhabens über die reine Nahversorgung (deutlich grö-
ßeres Einzugsgebiet als die umliegenden Siedlungsbereiche) hinausgeht. Zudenz befin-
det sich der Standort in Siedlungsrandlage und verfügt drat& nicht iiber eine vollstän-
dige Integration ins Siedlungsgefüge — trotz Wohnungsbaus im Weld. Auch ist da-
rauf zu verweisen, dass der Planstandort perspektivisch mehr nahversorgungsrelevante
Verkaufsfläche unzfassetz wird als der Ortskern.

Zusanzmen assend lässt sich somit festhalteii, dass sich das Vorhaben insbesondere vor
dein Hintergrund der prospektiven Umsatzumverteilungswirkungen (v.a. bezogen auf
den ZVB Ortskern Neuenhagen) und der &unit verbundenen Verletzung des Beein-
trächtigungsverbots in seiner geplanten Gesamtdimensionierung nicht verträglich in
die bestehendetz Strukturen integrieren lässt.

Weiterhin muss die Gemeinde von ihr beschlossene städtebaulichen Entwicklungskonzepte und

sonstige städtebaulichen Planungen bei der Abwägung besonders berücksichtigen, § 1 Abs. 6

�1�U���������� �%�D�X�*�%�����(�L�Q���V�R�O�F�K�H�V���O�L�H�J�W���P�L�W���G�H�P���Ä�(�L�Q�]�H�O�K�D�Q�G�H�O�V�����X�Q�G���= �H�Q�W�U�H�Q�N�R�Q�]�H�S�W���I�•�U���G�L�H���*�H��

meinde Neuenhagen bei Berlie vor. Eine rechtlich nicht zu beanstandende Abwägung bedarf

zunächst einer zutreffenden Ermittlung. Diese ist aus den o.g. Gründen bisher nicht gegeben.

Unabhängig davon fehlt es an einer ausreichenden Abwägung mit dem vorg. städtebaulichen

Entwicklungskonzept.

Mit freundlichen Grüßen

a 2 7


